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#ST# 9766

Botschaft
des Bundesrates an die Bundesversammlung

über die Genehmigung des zwischen der Schweiz und
Südafrika abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung

der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern
vom Einkommen

(Vom 12. September 1967)

Herr Präsident!

Hochgeehrte Herren !

Am S.Juli 1967 ist in Pretoria ein Abkommen zwischen der Schweizerischen
Eidgenossenschaft und der Republik Südafrika zur Vermeidung der Doppelbe-
steuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen unterzeichnet worden.
Wir beehren uns, Ihnen dieses Abkommen hiermit zur Genehmigung zu unter-
breiten.

I. Vorbemerkungen

Schon zu Beginn der fünfziger Jahre hat die Regierung der Südafrikanischen
Union den Abschluss von Doppelbesteuerungsabkommen mit der Schweiz ange-
regt. Da schon damals bedeutende schweizerische Wirtschaftsinteressen in diesem
Lande bestanden, die seither noch zugenommen haben, haben wir dem südafri-
kanischen Wunsche zur Aufnahme dahingehender Verhandlungen entsprochen.

Besprechungen einer schweizerischen mit einer südafrikanischen Delegation
vom September 1954 in Bern erlaubten vorerst nur die Vorbereitung einer Gegen-
rechtserklärung über die Besteuerung der Schiff- und Luftfahrtunternehmen. Ein
Entwurf für ein Einkommenssteuerabkommen konnte zwar aufgestellt werden;
er enthielt aber noch viele Vorbehalte. Die Vereinbarung über die Besteuerung
der Schiff- und Luftfahrtunternehmen wurde durch Notenwechsel vom 15. Sep-
tember / 7. November 1955 abgeschlossen (AS 1956, 607).

Die Verhandlungen über ein Einkommenssteuerabkommen wurden im Au-
gust 1959 in Bern und später im Korrespondenzwege weitergeführt. Der Europa-
besuch einer südafrikanischen Delegation im Sommer 1965 erlaubte schliesslich
die Aufstellung eines auf dem Musterabkommen der OECD aufgebauten Ent-
wurfs, der nach einigen Verbesserungen im Juli 1967 unterzeichnet wurde.
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II. Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen des Abkommens

Dem Einkommenssteuerabkommen mit Südafrika liegt das Musterab-
kommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) zur Vermeidung der Doppelbesteuerung des Einkommens und des Ver-
mögens vom Juli 1963 zugrunde. In der Botschaft vom 13. Juli 1965 zum neuen
Abkommen mit Schweden vom 7. Mai 1965, das auf der gleichen Grundlage be-
ruht, haben wir die von der OECD empfohlenen Musterbestimmungen einläss-
lich erläutert (BB11965, II, 701). Wir beschränken uns daher im folgenden darauf,
die wichtigsten Abweichungen vom OECD-Text und die Besonderheiten des
Doppelbesteuerungsabkommens mit Südafrika zu kommentieren.

Artikel 2: Unter das Abkommen fallende Steuern
Da Südafrika keine Steuern vom Vermögen erhebt, bezieht sich das Abkom-

men nur auf die Einkommenssteuern. Dies entspricht den schweizerischen
Doppelbesteuerungsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika,
Grossbritannien und Pakistan.

Artikel 3: Allgemeine Definitionen
Absatz 2 gestattet es Südafrika, einen dort wohnhaften Teilhaber einer

schweizerischen Personengesellschaft für Einkünfte, die ihm aus dieser Gesell-
schaft oder über diese Gesellschaft zufliessen, zu besteuern. Ähnliche Bestim-
mungen finden sich auch in den Doppelbesteuerungsabkommen mit Gross-
britannien und Irland.

Artikel 7: Unternehmensgewinne
Auf südafrikanischen Wunsch wird präzisiert, dass vom Gewinn einer Be-

triebsstätte nur solche Aufwendungen abgezogen werden können, die nach dem
Recht des Betriebsstättestaates Unkosten sind (Abs. 3). Anderseits wird klarge-
stellt, dass Gewinne aus Verkäufen ab Auslieferungslagern ausschliesslich im
Wohnsitzstaat des Unternehmens besteuert werden (Abs.6).

Artikel 8: Schiff- und Luftfahrtunternehmen
Diese Bestimmung ersetzt den bereits erwähnten Notenwechsel vom 15. Sep-

tember / 7. November 1955, der aufgehoben wird (Art. 27, Abs. 3), seinem Inhalt
nach aber unverändert weiterbesteht.

Artikel 10: Dividenden
Das Abkommen begrenzt den Satz der Steuer im Quellenstaat auf 7,5 Pro-

zent. Dieser Satz liegt leicht über dem von der OECD für Dividenden von Toch-
tergesellschaften empfohlenen Satz von 5 Prozent, er ist aber wesentlich niedriger
als der im Musterabkommen für die übrigen Dividenden vorgesehene Satz von
15 Prozent.

Südafrika erhebt eine Quellensteuer, deren Satz früher 7,5 Prozent, für das
Fiskaljahr 1966/6710 Prozent betrug und kürzlich auf 15 Prozent erhöht worden
ist.
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Das Abkommen enthält einen Vorbehalt zugunsten der südafrikanischen
Steuer von unverteilten Gewinnen (Abs. 5). Schweizerische Gesellschaften mit
Betriebsstätten in Südafrika bleiben dieser Steuer unterworfen, wenn mehr als die
Hälfte des gesamten Reingewinns aus Südafrika stammt. Diesem Vorbehalt
kommt kaum praktische Bedeutung zu.

Artikel 11 : Zinsen
In Übereinstimmung mit den Empfehlungen der OECD wird die Steuer im

Quellenstaat auf 10 Prozent begrenzt. Voraussetzung für diese Begrenzung ist
allerdings, dass der Gläubiger im Wohnsitzstaat für diese Zinsen besteuert wird.
Damit wird der Schweiz das Recht gewahrt, so lange die volle Verrechnungssteuer
zu erheben, als Südafrika die aus dem Ausland stammenden Zinsen nicht be-
steuert.

Bisher hat Südafrika Zinsen aus südafrikanischen Quellen den vollen Ein-
kommenssteuern unterworfen. Die Praxis nahm allerdings gewisse Zinsen von
dieser Besteuerung aus. Im Zeitpunkt des Abschlusses des Abkommens lag ein
Gesetzesentwurf vor dem südafrikanischen Parlament, der die Einführung einer
eigentlichen Quellensteuer von aus südafrikanischen Quellen s tammenden Zinsen
vorsieht.

Artikel 12: Lizenzgebühren
Für Lizenzgebühren sieht das Abkommen die ausschliessliche Besteuerung

im Wohnsitzstaat des Empfängers vor, was eine, auch wirtschaftlich gesehen,
wertvolle Bestätigung der schweizerischen Auffassung bedeutet. Damit fällt die in
Südafrika ohne Abkommen erhobene Steuer weg.

Artikel 17: Künstler
Wie nach dem Abkommen mit Schweden (Art. 18, Abs. 2) kann der Staat, in

dem ein Künstler auftritt, sowohl diesen für die Einkünfte, die er von einem Ar-
beitgeber für sein Auftreten erhält, wie auch (ohne Rücksicht auf seinen Wohn-
sitz) den Arbeitgeber selbst für die diesem aus dem Auftreten zufliessenden Ein-
künfte besteuern.

Artikel 19: Öffentlich-rechtliche Vergütungen
Die Bestimmung entspricht dem Abkommen mit Schweden (Art. 20) und ist

klarer gefasst als die entsprechende Musterbestimmung der OECD.

Artikel 22: Methoden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung
Einkünfte, die dem Quellenstaat zur ausschliesslichen Besteuerung zuge-

wiesen sind, dürfen im Wohnsitzstaat des Empfängers nicht besteuert werden.
Dieser behält jedoch das Recht, die erwähnten Einkünfte für die Bestimmung des
Steuersatzes für die übrigen Einkünfte in Rechnung zu stellen (Abs. 1).

Dividenden und Zinsen können sowohl im Quellenstaat (vgl. Bemerkungen
zu Art. 10 und 11) als auch im Wohnsitzstaat des Empfängers besteuert werden.
Zur Vermeidung der Doppelbesteuerung rechnet Südafrika als Wohnsitzstaat in
diesen Fällen die schweizerische an die südafrikanische Steuer an (Abs. 2). Im
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umgekehrten Verhältnis gewährt die Schweiz für die südafrikanische Steuer auf
Dividenden und Zinsen eine Entlastung von den eidgenössischen, kantonalen und
kommunalen Steuern, und zwar in gleicher Weise, wie sie erstmals im neuen Ab-
kommen mit Schweden zugestanden und in der zugehörigen Botschaft näher er-
läutert worden ist (Abs. 3). Der Bundesrat wird die Einzelheiten ordnen.

Artikel 24: Gleichbehandlung
Aus verfassungsrechtlichen Gründen konnte Südafrika die Geltung der dem

OECD-Musterabkommen entnommenen Gleichbehandlungsklausel nicht aus-
drücklich auf alle Steuern und Abgaben ausdehnen.

Artikel 27: Inkrafttreten
Nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden soll das Abkommen rück-

wirkend vom l. Januar 1965 an in der Schweiz und vom I.März 1965 an in Süd-
afrika angewendet werden. Diese Rückwirkung ist darauf zurückzuführen, dass
sich die Unterzeichnung verzögert hat ; aus dieser Rückwirkung erwachsen für
die Steuerpflichtigen Vorteile, denen keine gewichtigen Nachteile gegenüber-
stehen.

* *

Die verfassungsmässige Grundlage für das vorliegende Abkommen bildet
Artikel 8 der Bundesverfassung, der dem Bund die Befugnis verleiht, Staatsver-
träge mit dem Ausland abzuschliessen. Die Bundesversammlung ist für die Ge-
nehmigung des Abkommens gemäss Artikel 85, Ziffer 5 der Bundesverfassung
zuständig. Das Abkommen ist zwar auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, kann
aber nach 1969, unter Einhaltung einer Frist von mindestens 6 Monaten, auf das
Ende jedes Kalenderjahres gekündigt werden. Der Genehmigungsbeschluss un-
terliegt daher nicht dem Staatsvertragsreferendum gemäss Artikel 89, Absatz 4
der Bundesverfassung.

Das vorliegende Abkommen verwirklicht in sehr weitem Masse die her-
kömmliche schweizerische Auffassung von der Vermeidung der Doppelbesteu-
erung im internationalen Verhältnis. Daran ändert auch nichts, dass für Zinsen
eine auf 10 Prozent begrenzte Quellensteuer zugestanden werden musste. Die
Kantone und die interessierten Kreise der schweizerischen Wirtschaft stimmen
ihm zu. Wir beantragen Ihnen daher, das Abkommen durch Annahme des bei-
liegenden Entwurfes zu einem Bundesbeschluss zu genehmigen.

Wir benützen auch diesen Anlass, um Sie, Herr Präsident, hochgeehrte Her-
ren, unserer vollkommenen Hochachtung zu versichern.

Bern, den 12. September 1967.

Im Namen des Schweizerischen Bundesrates,
Der Bundespräsident :

Bonvin
Der Bundeskanzler :

Ch. Oser
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(Entwurf)

Bundesbeschluss
über die Genehmigung des zwischen der Schweiz und

Südafrika abgeschlossenen Abkommens zur Vermeidung
der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern

vom Einkommen

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf die Artikel 8 und 85, Ziffer 5 der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 12. September 1967,

beschliesst:

Einziger Artikel
1 Das am S.Juli 1967 unterzeichnete Abkommen zwischen der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft und der Republik Südafrika zur Vermeidung der Dop-
pelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen wird genehmigt.

2 Der Schweizerische Bundesrat wird ermächtigt, das Abkommen zu ratifi-
zieren.
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#ST# Abkommen
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft

und der Republik Südafrika zur Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf den Gebiete der Steuern

vom Einkommen

Der Schweizerische Bundesrat und die Regierung der Republik Südafrika,

vom Wunsche geleitet, ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteue-
rung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen abzuschliessen,

haben zu diesem Zweck zu ihren Bevollmächtigten ernannt :

Der Schweizerische Bundesrat :
Dr. Roy Hunziker, Ausserordentlicher und bevollmächtigter Botschafter der
Schweizerischen Eidgenossenschaft in Südafrika,

Die Regierung der Republik Südafrika :
Dr. Nicolaas Diederichs, Finanzminister der Republik Südafrika,

die, nachdem sie sich ihre Vollmachten mitgeteilt und diese in guter und ge-
höriger Form befunden, folgendes vereinbart haben :

Abschnitt I

Geltungsbereich des Abkommens

Artikel l

Persönlicher Geltungsbereich
Dieses Abkommen gilt für Personen, die in einem Vertragstaat oder in bei-

den Vertragstaaten ansässig sind.

Artikel 2

Unter das Abkommen fallende Steuern
1. Dieses Abkommen gilt, ohne Rücksicht auf die Art der Erhebung, für

Steuern von Einkommen, die für Rechnung eines der beiden Vertragstaaten,
seiner politischen Unterabteilungen oder seiner lokalen Körperschaften erhoben
werden.
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2. Als Steuern vom Einkommen gelten alle ordentlichen und ausserordent-
lichen Steuern, die vom Gesamteinkommen oder von Teilen des Einkommens er-
hoben werden, einschliesslich der Steuern vom Gewinn aus der Veräusserung
beweglichen oder unbeweglichen Vermögens, der Lohnsummensteuern sowie der
Steuern vom Vermögenszuwachs.

3. Zu den zur Zeit bestehenden Steuern, für die das Abkommen gilt, gehören
insbesondere :

a. in Südafrika:
(1) die Normalsteuer;
(2) die Steuer von nicht ansässigen Aktionären;
(3) die Steuer auf nicht ausgeschütteten Gewinnen ;
(4) die Einkommenssteuer der Provinzen; und
(5) die Personalsteuern der Provinzen
(im folgenden als «südafrikanische Steuer» bezeichnet);

b. in der Schweiz :
die von Bund, Kantonen und Gemeinden erhobenen Steuern vom Einkom-
men (Gesamteinkommen, Erwerbseirikommen, Vermögensertrag, Ge-
schäftsertrag, Kapitalgewinn, usw.)
(im folgenden als «schweizerische Steuer» bezeichnet).

4. Das Abkommen gilt auch für alle Steuern gleicher oder ähnlicher Art, die
künftig neben den zur Zeit bestehenden Steuern oder an deren Stelle erhoben
werden. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten teilen einander am Ende
eines jeden Jahres die in ihren Steuergesetzen eingetretenen Änderungen mit.

5. Das Abkommen gilt nicht für die an der Quelle erhobene eidgenössische
Verrechnungssteuer von Lotteriegewinnen.

Abschnitt II

Definitionen

Artikel 3

Allgemeine Definitionen

l. Im Sinne dieses Abkommens, wenn der Zusammenhang nichts anderes
erfordert :

a. bedeutet der Ausdruck «Südafrika» die Republik Südafrika;
b. bedeutet der Ausdruck «Schweiz» die Schweizerische Eidgenossenschaft;
c. bedeuten die Ausdrücke «ein Vertragstaat» und «der andere Vertragstaat»,

je nach dem Zusammenhang, Südafrika oder die Schweiz;
d. umfasst der Ausdruck «Person» natürliche Personen, Gesellschaften und

alle anderen Personenvereinigungen;
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e. bedeutet der Ausdruck «Gesellschaft» juristische Personen oder Rechts-
träger, die für die Besteuerung wie juristische Personen behandelt werden;

/. bedeuten die Ausdrücke «Unternehmen eines Vertragstaates» und «Unter-
nehmen des anderen Vertragstaates», je nachdem, ein Unternehmen, das
von einer in einem Vertragstaat ansässigen Person (einschliesslich dieses
Staates selbst, seiner politischen Unterabteilungen und seiner lokalen Kör-
perschaften) betrieben wird, oder ein Unternehmen, das von einer in dem
anderen Vertragstaat ansässigen Person (einschliesslich dieses Staates selbst,
seiner politischen Unterabteilungen und seiner lokalen Körperschaften)
betrieben wird;

g. bedeutet der Ausdruck «zuständige Behörde»:
(1) in Südafrika: den «Secretary for Inland Revenue» oder seinen bevoll-

mächtigten Vertreter,
(2) in der Schweiz : den Direktor der Eidgenössischen Steuerverwaltung oder

seinen bevollmächtigten Vertreter.
2. Südafrika behält das Recht, Einkünfte zu besteuern, die in Südafrika

wohnhafte Teilhaber einer schweizerischen Personengesellschaft aus der Per-
sonengesellschaft oder über die Personengesellschaft beziehen.

3. Bei Anwendung des Abkommens durch einen Vertragstaat hat, wenn der
Zusammenhang nichts anderes erfordert, jeder nicht anders definierte Ausdruck
die Bedeutung, die ihm nach dem Recht dieses Staates über die Steuern zukommt,
welche Gegenstand des Abkommens sind.

/

Artikel 4

Steuerlicher Wohnsitz
1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «eine in einem Ver-

tragstaat ansässige Person» eine Person, die nach dem Recht dieses Staates dort
auf Grund ihres Wohnsitzes, ihres ständigen Aufenthalts, des Ortes ihrer Ge-
schäftsleitung oder eines anderen ähnlichen Merkmals steuerpflichtig ist.

2. Ist nach Absatz l eine natürliche Person in beiden Vertragstaaten ansässig,
so gilt folgendes :

a. Die Person gilt als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sie über eine ständi-
ge Wohnstätte verfügt. Verfügt sie in beiden Vertragstaaten über eine stän-
dige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, zu dem sie die
engeren persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen hat (Mittelpunkt der
Lebensinteressen).

b. Kann nicht bestimmt werden, in welchem Vertragstaat die Person den
Mittelpunkt der Lebensinteressen hat, oder verfügt sie in keinem der Ver-
tragstaaten über eine ständige Wohnstätte, so gilt sie als in dem Vertragstaat
ansässig, in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat.

c. Hat die Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in beiden Vertragstaaten oder
in keinem der Vertragstaaten, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig,
dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt.
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d. Besitzt die Person die Staatsangehörigkeit beider Vertragstaaten oder keines
Vertragstaates, so regeln die zustandigen Behörden der Vertragstaaten die
Frage in gegenseitigem Einvernehmen.

3. Ist nach Absatz l eine andere als eine natürliche Person in beiden Ver-
tragstaaten ansässig, so gilt sie als in dem Vertragstaat ansässig, in dem sich der
Ort ihrer tatsächlichen Geschäftsleitung befindet.

Artikel 5

Betriebstätte

1. Im Sinne dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck «Betriebstätte» eine
feste Geschäftseinrichtung, in der die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teil-
weise ausgeübt wird.

2. Der Ausdruck «Betriebstätte» umfasst insbesondere:
a. einen Ort der Leitung,
b. eine Zweigniederlassung,
c. eine Geschäftsstelle,
d. eine Fabrikationsstätte,
e. eine Werkstätte,
/. ein Bergwerk, einen Steinbruch oder eine andere Stätte der Ausbeutung von

Bodenschätzen,
g. eine Bauausführung oder Montage, deren Dauer zwölf Monate überschrei-

tet.

3. Als Betriebstätten gelten nicht:
a. Einrichtungen, die ausschliesslich zur Lagerung, Ausstellung oder Ausliefe-

rung von Gütern oder Waren des Unternehmens benutzt werden;
b. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zur

Lagerung, Ausstellung oder Auslieferung unterhalten werden;
c. Bestände von Gütern oder Waren des Unternehmens, die ausschliesslich zu

dem Zweck unterhalten werden, durch ein anderes Unternehmen bearbeitet
oder verarbeitet zu werden;

d. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unter-
halten wird, für das Unternehmen Güter oder Waren einzukaufen oder In-
formationen zu beschaffen;

e. eine feste Geschäftseinrichtung, die ausschliesslich zu dem Zweck unter-
halten wird, für die Unternehmen zu werben, Informationen zu erteilen,
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder ähnliche Tätigkeiten auszu-
üben, die vorbereitender Art sind oder eine Hilfstätigkeit darstellen.

4. Ist eine Person - mit Ausnahme eines unabhängigen Vertreters im Sinne
des Absatzes 5 - in einem Vertragstaat für ein Unternehmen des anderen Ver-
tragstaates tätig, so gilt eine in dem erstgenannten Staat gelegene Betriebstätte
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als gegeben, wenn die Person eine Vollmacht besitzt, im Namen des Unterneh-
mens Verträge abzuschliessen, und die Vollmacht in diesem Staat gewöhnlich
ausübt, es sei denn, dass sich ihre Tätigkeit auf den Einkauf von Gütern oder
Waren für das Unternehmen beschränkt.

5. Ein Unternehmen eines Vertragstaates wird nicht schon deshalb so be-
handelt, als habe es eine Betriebstätte in dem anderen Vertragstaat, weil es dort
seine Tätigkeit durch einen Makler, Kommissionär oder einen anderen unabhän-
gigen Vertreter ausübt, sofern diese Personen im Rahmen ihrer ordentlichen Ge-
schäftstätigkeit handeln.

6. Allein dadurch, dass eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft eine
Gesellschaft beherrscht oder von einer Gesellschaft beherrscht wird, die in dem
anderen Vertragstaat ansässig ist oder dort (entweder durch eine Betriebstätte
oder in anderer Weise) ihre Tätigkeit ausübt, wird eine der beiden Gesellschaften
nicht zur Betriebstätte der anderen.

Abschnitt III

Besteuerung des Einkommens

Artikel 6

Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen
1. Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen können in dem Vertragstaat

besteuert werden, in dem dieses Vermögen liegt.
2. Der Ausdruck «unbewegliches Vermögen» bestimmt sich nach dem Recht

des Vertragstaates, in dem das Vermögen liegt. Der Ausdruck umfasst im jedem
Fall die Zugehör zum unbeweglichen Vermögen, das lebende und tote Inventar
land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, die Rechte, auf die die Vorschriften des
Privatrechts über Grundstücke Anwendung finden, die Nutzungsrechte an unbe-
weglichem Vermögen sowie die Rechte auf veränderliche oder feste Vergütungen
für die Ausbeutung oder das Recht auf Ausbeutung von Mineralvorkommen,
Quellen und anderen Bodenschätzen; Schiffe und Luftfahrzeuge gelten nicht als
unbewegliches Vermögen.

3. Absatz l gilt für Einkünfte aus der unmittelbaren Nutzung, der Vermie-
tung oder Verpachtung sowie jeder anderen Art der Nutzung unbeweglichen
Vermögens.

4. Die Absätze l und 3 gelten auch für Einkünfte aus unbeweglichem Ver-
mögen eines Unternehmens und für Einkünfte aus unbeweglichem Vermögen, das
der Ausübung eines freien Berufes dient.

Artikel 7

Unternehmensgewinne
1. Gewinne eines Unternehmens eines Vertragstaates können nur in diesem

Staat besteuert werden, es sei denn, dass das Unternehmen seine Tätigkeit im
anderen Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt. Übt das
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Unternehmen seine Tätigkeit in dieser Weise aus, so können die Gewinne des
Unternehmens in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als
sie dieser Betriebstätte zugerechnet werden können.

2. Übt ein Unternehmen eines Vertragstaates seine Tätigkeit in dem anderen
Vertragstaat durch eine dort gelegene Betriebstätte aus, so sind in jedem Ver-
tragstaat dieser Betriebstätte die Gewinne zuzurechnen, die sie hätte erzielen
können, wenn sie eine gleiche oder ähnliche Tätigkeit unter gleichen oder ähn-
lichen Bedingungen als selbständiges Unternehmen ausgeübt hätte und im Ver-
kehr mit dem Unternehmen, dessen Betriebstätte sie ist, völlig unabhängig gewe-
sen wäre.

3. Bei der Ermittlung der Gewinne einer Betriebstätte werden, wie wenn die
Betriebstätte ein selbständiges Unternehmen wäre, alle billigerweise der Betrieb-
stätte zuzurechnenden Aufwendungen, einschliesslich der Geschäftsführungs-
und allgemeinen Verwaltungskosten, zum Abzug zugelassen, gleichgültig, ob
sie in dem Staat, in dem die Betriebstätte liegt, oder anderswo entstanden sind.

4. Soweit es in einem Vertragstaat üblich ist, die einer Betriebstätte zuzu-
rechnenden Gewinne durch Aufteilung der Gesamtgewinne des Unternehmens
auf seine einzelnen Teile zu ermitteln, schliesst Absatz 2 nicht aus, dass dieser
Vertragstaat die zu besteuernden Gewinne nach der üblichen Aufteilung ermit-
telt; die Art der angewendeten Gewinnaufteilung muss jedoch so sein, dass das
Ergebnis mit den Grundsätzen dieses Artikels übereinstimmt.

5. Auf Grund des blossen Einkaufs von Gütern oder Waren für das Unter-
nehmen wird einer Betriebstätte kein Gewinn zugerechnet.

6. Gewinne, die ein Unternehmen eines Vertragstaates auf Grund von in
diesem Staat abgeschlossenen Verträgen aus dem Verkauf von Gütern oder
Waren erzielt, welche im anderen Vertragstaat in einem Lagerhaus zu Ausliefe-
rungszwecken eingelagert sind, werden nicht einer im anderen Staat gelegenen
Betriebstätte des Unternehmens zugerechnet, und zwar auch dann nicht, wenn
die Bestellungen von einem Vertreter in dem anderen Staat entgegengenommen
und von ihm zur Annahme an das Unternehmen weitergeleitet worden sind.

7. Bei Anwendung der vorstehenden Absätze sind die der Betriebstätte zuzu-
rechnenden Gewinne jedes Jahr auf dieselbe Art zu ermitteln, es sei denn, dass
ausreichende Gründe dafür bestehen, anders zu verfahren.

8. Gehören zu den Gewinnen Einkünfte, die in anderen Artikeln dieses Ab-
kommens behandelt werden, so werden die Bestimmungen jener Artikel durch
die Bestimmungen dieses Artikels nicht berührt.

Artikel 8

Seeschiffahrt und Luftfahrt

l. Gewinne aus dem Betrieb von Seeschiffen oder Luftfahrzeugen im inter-
nationalen Verkehr können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem
sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens befindet.
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2. Absatz l gilt auch, wenn ein Luftfahrtunternehmen eines Vertragstaates
sich an einem Pool, an einer gemeinsamen Betriebsorganisation oder an einer
internationalen Betriebskörperschaft beteiligt.

Artikel 9

Verbundene Unternehmen
Wenn

a. ein Unternehmen eines Vertragstaates unmittelbar oder mittelbar an der
Geschäftsleitung, der Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens des
anderen Vertragstaates beteiligt ist, oder

b. dieselben Personen unmittelbar oder mittelbar an der Geschàftsleitung, der
Kontrolle oder am Kapital eines Unternehmens eines Vertragstaates und
eines Unternehmens des anderen Vertragstaates beteiligt sind,

und in diesen Fällen zwischen den beiden Unternehmen hinsichtlich ihrer kauf-
männischen oder finanziellen Beziehungen Bedingungen vereinbart oder auferlegt
werden, die von denen abweichen, die unabhängige Unternehmen miteinander
vereinbaren würden, so dürfen die Gewinne, die eines der Unternehmen ohne
diese Bedingungen erzielt hätte, wegen dieser Bedingungen aber nicht erzielt hat,
den Gewinnen dieses Unternehmens zugerechnet und entsprechend besteuert
werden.

Artikel 10

Dividenden
1. Dividenden, die eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft an eine

in dem anderen Vertragstaat ansässige Person zahlt, können in dem anderen Staat
besteuert werden.

2. Diese Dividenden können jedoch in dem Vertragstaat, in dem die die
Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, nach dem Recht dieses Staates
besteuert werden; die Steuer darf aber 7,5 vom Hundert des Bruttobetrages der
Dividenden nicht übersteigen.

Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten regeln in gegenseitigem Ein-
vernehmen, wie diese Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist.

Dieser Absatz berührt nicht die Besteuerung der Gesellschaft in bezug auf
die Gewinne, aus denen die Dividenden gezahlt werden.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Dividenden» bedeutet Ein-
künfte aus Aktien, Genussaktien oder Genussscheinen, Kuxen, Gründeranteilen
oder anderen Rechten - ausgenommen Forderungen - mit Gewinnbeteiligung
sowie aus sonstigen Gesellschaftsanteilen stammende Einkünfte, die nach dem
Steuerrecht des Staates, in dem die ausschüttende Gesellschaft ansässig ist, den
Einkünften aus Aktien gleichgestellt sind.

4. Die Absätze l und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertrag-
staat ansässige Empfanger der Dividenden in dem anderen Vertragstaat, in dem
die die Dividenden zahlende Gesellschaft ansässig ist, eine Betriebstätte hat und
die Beteiligung, für die die Dividenden gezahlt werden, tatsächlich zu dieser
Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.
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5. Bezieht eine in einem Vertragstaat ansässige Gesellschaft Gewinne oder
Einkünfte aus dem anderen Vertragstaat, so darf dieser andere Staat weder die
Dividenden besteuern, die die Gesellschaft an nicht in diesem anderen Staat an-
sässige Personen zahlt, noch Gewinne der Gesellschaft einer Steuer für nichtaus-
geschüttete Gewinne unterwerfen, selbst wenn die gezahlten Dividenden oder die
nichtausgeschütteten Gewinne ganz oder teilweise aus in dem anderen Staat er-
zielten Gewinnen oder Einkünften bestehen; Südafrika behält jedoch das Recht,
nichtausgeschüttete Gewinne einer Gesellschaft, die in der Schweiz ansässig ist
und in Südafrika eine Tätigkeit durch eine dort gelegene Betriebstätte ausübt,
einer Steuer zu unterwerfen, sofern die Gesellschaft mehr als die Hälfte ihres ge-
samten Reingewinns aus in Südafrika gelegenen oder als dort gelegen betrachte-
ten Quellen bezieht.

Artikeln

Zinsen

1. Zinsen, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem anderen
Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, können in dem anderen Staat
besteuert werden.

2. Diese Zinsen können jedoch in dem Vertragstaat, aus dem sie stammen,
nach dem Recht dieses Staates besteuert werden; die Steuer dieses Staates auf
Zinsen, die an eine in dem anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden,
die dafür der Steuer dieses anderen Staates unterliegt, darf aber 10 vom Hundert
des Betrags der Zinsen nicht übersteigen.

Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten regeln in gegenseitigem Ein-
vernehmen, wie diese Begrenzungsbestimmung durchzuführen ist.

3. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Zinsen» bedeutet Einkünfte
aus öffentlichen Anleihen, aus Obligationen, auch wenn sie durch Pfandrechte an
Grundstücken gesichert oder mit einer Gewinnbeteiligung ausgestattet sind, und
aus Forderungen jeder Art sowie alle anderen Einkünfte, die nach dem Steuer-
recht des Staates, aus dem sie stammen, den Einkünften aus Darlehen gleichge-
stellt sind.

4. Die Absätze l und 2 sind nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertrag-
staat ansässige Empfänger der Zinsen in dem anderen Vertragstaat, aus dem die
Zinsen stammen, eine Betriebstätte hat und die Forderung, für die die Zinsen ge-
zahlt werden, tatsächlich zu dieser Betriebstätte gehört. In diesem Fall ist Artikel
7 anzuwenden.

5. Zinsen gelten dann als aus einem Vertragstaat stammend, wenn der
Schuldner dieser Staat selbst, eine seiner politischen Unterabteilungen, eine sei-
ner lokalen Körperschaften oder eine in diesem Staat ansässige Person ist. Hat
aber der Schuldner der Zinsen, ohne Rücksicht darauf, ob er in einem Vertrag-
staat ansässig ist oder nicht, in einem Vertragstaat eine Betriebstätte und ist die
Schuld, für die die Zinsen gezahlt werden, für Zwecke der Betriebstätte eingegan-
gen worden und trägt die Betriebstätte die Zinsen, so gelten die Zinsen als aus dem
Vertragstaat stammend, in dem die Betriebstätte liegt.

Bundesblatt. 119.Jahrg. Bd.II, 30

dodis.ch/33076dodis.ch/33076

http://dodis.ch/33076


486

6. Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die
gezahlten Zinsen, gemessen an der zugrundeliegenden Forderung, den Betrag,
den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten, so wird
dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall kann der
übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter Berücksich-
tigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert werden.

Artikel 12

Lizenzgebühren

1. Lizenzgebühren, die aus einem Vertragstaat stammen und an eine in dem
anderen Vertragstaat ansässige Person gezahlt werden, können nur in dem an-
deren Staat besteuert werden.

Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten regem in gegenseitigem Ein-
vernehmen, wie dieser Absatz anzuwenden ist.

2. Der in diesem Artikel verwendete Ausdruck «Lizenzgebühren» bedeutet
Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder für das Recht auf Benutzung
von Urheberrechten an literarischen, künstlerischen oder wissenschaftlichen
Werken, einschliesslich kinematographischer Filme und der Filme für das Fern-
sehen, von Patenten, Marken, Mustern oder Modellen, Plänen, geheimen For-
meln oder Verfahren oder für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung ge-
werblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Ausrüstungen oder für die
Mitteilung gewerblicher, kaufmännischer oder wissenschaftlicher Erfahrungen
gezahlt werden.

3. Absatz l ist nicht anzuwenden, wenn der in einem Vertragstaat ansässige
Empfänger der Lizenzgebühren in dem anderen Vertragstaat, aus dem die
Lizenzgebühren stammen, eine Betriebstätte hat und die Rechte oder Vermö-
genswerte, für die die Lizenzgebühren gezahlt werden, tatsächlich zu dieser Be-
triebstätte gehören. In diesem Fall ist Artikel 7 anzuwenden.

4. Bestehen zwischen Schuldner und Gläubiger oder zwischen jedem von
ihnen und einem Dritten besondere Beziehungen und übersteigen deshalb die
gezahlten Lizenzgebühren, gemessen an der zugrundeliegenden Leistung, den
Betrag, den Schuldner und Gläubiger ohne diese Beziehungen vereinbart hätten,
so wird dieser Artikel nur auf diesen letzten Betrag angewendet. In diesem Fall
kann der übersteigende Betrag nach dem Recht jedes Vertragstaates und unter
Berücksichtigung der anderen Bestimmungen dieses Abkommens besteuert
werden.

Artikel 13

Gewinne aus der Veräusserung von Vermögen

l. Gewinne aus der Veräusserung unbeweglichen Vermögens im Sinne des
Artikels 6 Absatz 2 können in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem dieses
Vermögen liegt.
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2. Gewinne aus der Veräusserung beweglichen Vermögens, das Betriebs-
vermögen einer Betriebstätte darstellt, die ein Unternehmen eines Vertrag-
staates in dem anderen Vertragstaat hat, oder das zu einer festen Einrichtung
gehört, über die eine in einem Vertragstaat ansässige Person für die Ausübung ei-
nes freien Berufes in dem anderen Vertragstaat verfügt, einschliesslich derartiger
Gewinne, die bei der Veräusserung einer solchen Betriebstätte (allein oder zusam-
men mit dem übrigen Unternehmen) oder einer solchen festen Einrichtung erzielt
werden, können in dem anderen Staat besteuert werden. Jedoch können Gewinne
aus der Veräusserung von Seeschiffen und Luftfahrzeugen im internationa-
len Verkehr und von zum Betrieb von solchen Seeschiffen und Luftfahrzeugen
gehörendem beweglichem Vermögen nur in dem Vertragstaat besteuert werden,
in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des Unternehmens be-
findet.

3. Gewinne aus der Veräusserung des in den Absätzen l und 2 nicht genann-
ten Vermögens können nur in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem der
Veräusserer ansässig ist.

Artikel 14

Selbständige Arbeit
1. Einkünfte, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus einem freien

Beruf oder aus sonstiger selbständiger Tätigkeit ähnlicher Art bezieht, können
nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass die Person für die Aus-
übung ihrer Tätigkeit in dem anderen Vertragstaat regelmässig über eine feste
Einrichtung verfügt. Verfügt sie über eine solche feste Einrichtung, so können die
Einkünfte in dem anderen Staat besteuert werden, jedoch nur insoweit, als sie
dieser festen Einrichtung zugerechnet werden können.

2. Der Ausdruck «freier Beruf» umfasst insbesondere die selbständig aus-
geübte wissenschaftliche, literarische, künstlerische, erzieherische oder unter-
richtende Tätigkeit sowie die selbständige Tätigkeit der Ärzte, Rechtsanwälte,
Ingenieure, Architekten, Zahnärzte und Bücherrevisoren.

Artikel 15

Unselbständige Arbeit
1. Vorbehaltlich der Artikel 16,18 und 19 können Gehälter, Löhne und ähn-

liche Vergütungen, die eine in einem Vertragstaat ansässige Person aus unselb-
ständiger Arbeit bezieht, nur in diesem Staat besteuert werden, es sei denn, dass
die Arbeit in dem anderen Vertragstaat ausgeübt wird. Wird die Arbeit dort
ausgeübt, so können die dafür bezogenen Vergütungen in dem anderen Staat
besteuert werden.

2. Ungeachtet des Absatzes l können Vergütungen, die eine in einem Ver-
tragstaat ansässige Person für eine in dem anderen Vertragstaat ausgeübte unselb-
ständige Arbeit bezieht, nur in dem erstgenannten Staat besteuert werden, wenn

a. der Empfänger sich in dem anderen Staat insgesamt nicht länger als 183 Tage
während des betreffenden Steuerjahres aufhält,
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b. die Vergütungen von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt
werden, der nicht in dem anderen Staat ansässig ist, und

c. die Vergütungen nicht von einer Betriebstätte oder einer festen Einrichtung
getragen werden, die der Arbeitgeber in dem anderen Staat hat.

3. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen dieses Artikels können
Vergütungen für unselbständige Arbeit, die an Bord eines Seeschiffes oder Luft-
fahrzeuges im internationalen Verkehr ausgeübt wird, in dem Vertragstaat be-
steuert werden, in dem sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung des
Unternehmens befindet.

Artikel 16

Aufsichtsrats- und Verwaltungsratsvergütungen

Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsvergütungen und ähnliche Zahlungen,
die eine in einem Vertragstaat ansässige Person in ihrer Eigenschaft als Mitglied
des Aufsichts- oder Verwaltungsrates einer Gesellschaft bezieht, die in dem ande-
ren Vertragstaat ansässig ist, können in dem anderen Staat besteuert werden.

Artikel 17

Künstler und Sportier

Ungeachtet der Artikel 14 und 15 können Einkünfte, die berufsmässige
Künstler, wie Bühnen-, Film-, Rundfunk- oder Fernsehkünstler und Musiker
sowie Sportler aus ihrer in dieser Eigenschaft persönlich ausgeübten Tätigkeit be-
ziehen, in dem Vertragstaat besteuert werden, in dem sie diese Tätigkeit ausüben.
Dasselbe gilt, ungeachtet des Artikels 7, wenn die Einkünfte einer Person zu-
fliessen, die den Künstler oder Sportler angestellt hat.

Artikel 18

Ruhegehälter

Vorbehaltlich des Artikels 19 können Ruhegehälter und ähnliche Vergü-
tungen, die einer in einem Vertragstaat ansässigen Person für frühere unselb-
ständige Arbeit gezahlt werden, nur in diesem Staat besteuert werden.

Artikel 19

Öffentliche Funktionen

Vergütungen, einschliesslich der Ruhegehälter, die von einem Vertragstaat,
einer seiner politischen Unterabteilungen, einer seiner lokalen Körperschaften
oder von einer durch ein besonderes Gesetz dieses Vertragstaates gegründeten und
organisierten juristischen Person unmittelbar oder aus einem Sondervermögen
an eine natürliche Person, welche die Staatsangehörigkeit dieses Staates besitzt,
für gegenwärtig oder früher erbrachte Dienste gezahlt werden, können nur in dem
Staat besteuert werden, aus dem diese Vergütungen stammen.
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Artikel 20

Studenten

Zahlungen, die ein Student oder Lehrling aus einem Vertragstaat, der sich
in dem anderen Vertragstaat ausschliesslich zum Studium oder zur Ausbildung
aufhält, für seinen Unterhalt, sein Studium oder seine Ausbildung erhält, werden
in dem anderen Staat nicht besteuert, sofern ihm diese Zahlungen aus Quellen
ausserhalb des anderen Staates zufliessen.

Artikel 21

Nicht ausdrucklich erwähnte Einkünfte

Die in den vorstehenden Artikeln nicht ausdrücklich erwähnten Einkünfte
einer in einem Vertragstaat ansässigen Person können nur in diesem Staat be-
steuert werden.

Abschnitt IV

Methode zur Vermeidung der Doppelbesteuerung

Artikel 22

1. Bezieht eine iu einem Vertragstaat ansässige Person Einkünfte (ausge-
nommen Dividenden und Zinsen) und können diese Einkünfte nach diesem Ab-
kommen in dem anderen Vertragstaat besteuert werden, so nimmt der erstge-
nannte Staat diese Einkünfte von der Besteuerung aus ; dieser Staat kann aber bei
der Festsetzung der Steuer für das übrige Einkommen dieser Person den Steuer-
satz anwenden, der anzuwenden wäre, wenn die betreffenden Einkünfte nicht von
der Besteuerung ausgenommen wären.

2. Bezieht eine in Südafrika ansässige Person Einkünfte, die nach den Arti-
keln 10 und 11 in der Schweiz besteuert werden können, so rechnet Südafrika auf
die vom Einkommen dieser Person zu erhebende Steuer den Betrag an, der der in
der Schweiz gezahlten Steuer entspricht. Der anzurechnende Betrag darf jedoch
den Teil der vor der Anrechnung ermittelten Steuer nicht übersteigen, der auf die
aus der Schweiz bezogenen Einkünfte entfällt.

3. Bezieht eine in der Schweiz ansässige Person Einkünfte, die nach den
Artikeln 10 und 11 in Südafrika besteuert werden können, so gewährt die Schweiz
dieser Person auf Antrag eine Entlastung. Die Entlastung besteht

a. in der Anrechnung der nach den Artikeln 10 und 11 in Südafrika erhobenen
Steuer auf die vom Einkommen dieser Person geschuldete schweizerische
Steuer, wobei der anzurechnende Betrag jedoch den Teil der vor der Anrech-
nung ermittelten schweizerischen Steuer nicht übersteigen darf, der auf die
Einkünfte, die in Südafrika besteuert werden, entfällt, oder

b. in einer pauschalen Ermässigung der schweizerischen Steuer, oder
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e. in einer teilweisen Befreiung der betreffenden Einkünfte von der schweizeri-
schen Steuer, mindestens aber im Abzug der in Südafrika erhobenen Steuer
vom Bruttobetrag der aus Südafrika bezogenen Einkünfte.

Die Schweiz wird gemäss den schweizerischen Vorschriften über die Durch-
führung von zwischenstaatlichen Abkommen des Bundes zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung die Art der Entla stung bestimmen und das Verfahren ordnen.

Abschnitt V

Besondere Bestimmungen

Artikel 23

Gleichbehandlung

1. Die Staatsangehörigen eines Vertragstaates dürfen in dem anderen Ver-
tragstaat weder einer Besteuerung noch einer damit zusammenhängenden Ver-
pflichtung unterworfen werden, die anders oder belastender sind als die Besteue-
rung und die damit zusammenhängenden Verpflichtungen, denen die Staats-
angehörigen des anderen Staates unter gleichen Verhältnissen unterworfen sind
oder unterworfen werden können.

2. Der Ausdruck «Staatsangehörige» bedeutet:
a. alle natürlichen Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Vertragstaates

besitzen;
b. alle juristischen Personen, Personengesellschaften und anderen Personen-

vereinigungen, die nach dem in einem Vertragstaat geltenden Recht errichtet
worden sind.

3. Die Besteuerung einer Betriebstätte, die ein Unternehmen eines Ver-
tragstaates in dem anderen Vertragstaat hat, darf in dem anderen Staat nicht
ungünstiger sein als die Besteuerung von Unternehmen des anderen Staates, die
die gleiche Tätigkeit ausüben.

Diese Bestimmung ist nicht so auszulegen, als verpflichte sie einen Vertrag-
staat, den in dem anderen Vertragstaat ansässigen Personen Steuerfreibeträge,
-Vergünstigungen und -ermässigungen auf Grund des Personenstandes oder der
Familienlasten zu gewähren, die er den in seinem Gebiet ansässigen Personen
gewährt.

4. Die Unternehmen eines Vertragstaates, deren Kapital ganz oder teilweise,
unmittelbar oder mittelbar, einer in dem anderen Vertragstaat ansässigen Person
oder mehreren solchen Personen gehört oder ihrer Kontrolle unterliegt, dürfen
in dem erstgenannten Vertragstaat weder einer Besteuerung noch einer damit
zusammenhängenden Verpflichtung unterworfen werden, die anders oder bela-
stender sind als die Besteuerung und die damit zusammenhängenden Verpflich-
tungen, denen andere ähnliche Unternehmen des erstgenannten Staates unter-
worfen sind oder unterworfen werden können.
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Artikel 24

Verständigungsverfahren
1. Ist eine in einem Vertragstaat ansässige Person der Auffassung, dass die

Massnahmen eines Vertragstaates oder beider Vertragstaaten für sie zu einer Be-
steuerung geführt haben oder führen werden, die diesem Abkommen nicht ent-
spricht, so kann sie unbeschadet der nach innerstaatlichem Recht dieser Staaten
vorgesehenen Rechtsmittel ihren Fall der zuständigen Behörde des Vertragstaa-
tes unterbreiten, in dem sie ansässig ist.

2. Hält diese zuständige Behörde die Einwendung für begründet und ist sie
selbst nicht in der Lage, eine befriedigende Lösung herbeizuführen, so wird sie
sich bemühen, den Fall durch Verständigung mit der zuständigen Behörde des
anderen Vertragstaates so zu regeln, dass eine dem Abkommen nicht entspre-
chende Besteuerung vermieden wird.

3. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten werden sich bemühen,
Schwierigkeiten oder Zweifel, die bei der Auslegung oder Anwendung des Ab-
kommens entstehen, in gegenseitigem Einvernehmen zu beseitigen. Sie können
auch gemeinsam darüber beraten, wie eine Doppelbesteuerung in Fällen, die in
dem Abkommen nicht behandelt sind, vermieden werden kann.

4. Die zuständigen Behörden der Vertragstaaten können zur Herbeiführung
einer Einigung im Sinne der vorstehenden Absätze unmittelbar miteinander ver-
kehren. Erscheint ein mündlicher Meinungsaustausch für die Herbeiführung der
Einigung zweckmässig, so kann ein solcher Meinungsaustausch in einer Kom-
mission durchgeführt werden, die aus Vertretern der zuständigen Behörden der
Vertragstaaten besteht.

Artikel 25

Diplomatische und konsularische Beamte

1. Dieses Abkommen berührt nicht die steuerlichen Vorrechte, die den
diplomatischen und konsularischen Beamten nach den allgemeinen Regeln des
Völkerrechts oder auf Grund besonderer Vereinbarungen zustehen.

2. Soweit Einkünfte oder Vermögen wegen der den diplomatischen und
konsularischen Beamten nach den allgemeinen Regeln des Völkerrechts oder auf
Grund besonderer zwischenstaatlicher Verträge zustehenden steuerlichen Vor-
rechte im Empfangsstaat nicht besteuert werden, steht das Besteuerungsrecht
dem Entsendestaat zu.

3. Bei Anwendung des Abkommens gelten die Angehörigen einer diplomati-
schen oder konsularischen Vertretung, die ein Vertragstaat im anderen Vertrag-
staat oder in einem dritten Staat unterhält, als im Entsendestaat ansässig, wenn
sie die Staatsangehörigkeit des Entsendestaates besitzen und dort zu den Steuern
vom Einkommen und vom Vermögen wie in diesem Staat ansässige Personen
herangezogen werden.

4. Das Abkommen gilt nicht für zwischenstaatliche Organisationen, ihre
Organe oder Beamten sowie nicht für Angehörige diplomatischer oder konsulari-
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scher Vertretungen eines dritten Staates, die in einem Vertragstaat anwesend
sind, aber in keinem der beiden Vertragstaaten für Zwecke der Steuern vom Ein-
kommen und vom Vermögen als dort ansässig behandelt werden.

Artikel 26

Ausdehnung des territorialen Geltungsbereiches
1. Dieses Abkommen kann durch Vereinbarung zwischen den Vertragstaa-

ten entweder als Ganzes oder mit Änderungen auf alle oder einzelne Gebiete aus-
gedehnt werden, deren internationale Beziehungen von Südafrika wahrgenom-
men werden und in denen Steuern erhoben werden, die im wesentlichen den
Steuern ähnlich sind, für die das Abkommen gilt. Eine solche Ausdehnung wird
von dem Zeitpunkt an und mit den Änderungen und Bedingungen (einschliesslich
der Bedingungen für das Ausserkrafttreten) wirksam, die zwischen den Vertrag-
staaten in zu diesem Zweck auszutauschenden Noten vereinbart werden.

2. Wird das Abkommen gegenüber Südafrika oder der Schweiz nach Arti-
kel 28 gekündigt, so tritt das Abkommen auch für Gebiete ausser Kraft, auf die
es nach diesem Artikel ausgedehnt worden ist, sofern die beiden Vertragstaaten
nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbaren.

Abschnitt VI

Schlussbestimmungen

Artikel 27

Inkrafttreten
1. Dieses Abkommen soll ratifiziert und die Ratifikationsurkunden sollen so

bald wie möglich in Bern ausgetauscht werden.
2. Das Abkommen tritt mit dem Austausch der Ratifikationsurkunden in

Kraft, und seine Bestimmungen finden Anwendung:
a. in Südafrika, für jedes Steuerjahr, das am oder nach dem I.März 1965

beginnt;
b. in der Schweiz, für jedes Steuerjahr, das am oder nach dem I.Januar 1965

beginnt.
3. Die durch Notenaustausch vom 15.September / T.November 1955 zwi-

schen dem Schweizerischen Buiidesrat und der Regierung der Union von Süd-
afrika abgeschlossene Vereinbarung betreffend die Vermeidung der Doppelbe-
steuerung von Unternehmungen der Schiff- und Luftfahrt wird mit dem Inkraft-
treten dieses Abkommens aufgehoben.

Artikel 28

A usserkrafttreten
Dieses Abkommen bleibt in Kraft, solange es nicht von einem der Vertrag-

staaten gekündigt worden ist. Jeder Vertragstaat kann nach dem Jahre 1969 das
Abkommen auf diplomatischem Wege unter Einhaltung einer Frist von minde-
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siens sechs Monaten zum Ende eines Kalenderjahres kündigen. In diesem Fall
findet das Abkommen nicht mehr Anwendung :

a. in Südafrika, für jedes Steuerjahr, das am oder nach dem l. März des auf die
Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnt;

b. in der Schweiz, für jedes Steuerjahr, das am oder nach dem l. Januar des auf
die Kündigung folgenden Kalenderjahres beginnt.

Zu Urkund dessen haben die vorgenannten Bevollmächtigten dieses Ab-
kommen unterzeichnet und mit ihren Siegeln versehen.

Gefertigt zu Pretoria, im Doppel, am dritten Juli eintausendneunhundert-
siebenundsechzig in deutscher, englischer und afrikanischer Urschrift, die glei-
cherweise authentisch sind.

Für den Für die Regierung
Schweizerischen Bundesrat : der Republik Südafrika :

(gez.) R. Hunziker (gez.) N. Diederichs
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